
Müllsäuberungsaktion „Sauberes Heiligenkreuz & St. Ulrich“ am 28. März

Katharina Felgitscher, geb. Kötschler feierte 100. Geburtstag

 
 
 
 
 

 
Ausgabe Nr. 02/2019 vom 06.02.2019 

 
 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG - GEMEINDEVERWALTUNG 
 
 

Die Ausschreibung ist geschlechtsneutral und richtet sich in gleicher Weise an männliche und weibliche Bewerber(innen). 
 
Die Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen schreibt die Stelle eines Gemeindevertragsbediensteten mit 
Vollbeschäftigung (40 Std./Woche) als Angestellter in der Gemeindeverwaltung voraussichtlich ab Juli 2019 aus. 
Das Dienstverhältnis unterliegt den Bestimmungen des Steiermärkischen Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetzes LGBl.Nr. 160/1962 idgF. und unter Bedachtnahme des Landesgleich-
behandlungsgesetzes 2004 idgF. 
 
Beschreibung des Dienstpostens: 
ð Allgemeine Verwaltungstätigkeiten (einschließlich Parteienverkehr und Außendienste). 
ð Abwicklung von übertragenen Projekten im Bereich der marktbestimmten Betriebe 
ð Aus dienstlichen Gründen sind auch abweichende Dienstzeiten möglich 
ð Entlohnung erfolgt gem. Entlohnungsschema des Stmk. Gemeindevertragsbedienstetengesetzes je nach 

beruflicher Qualifikation und Erfahrung sowie anrechenbarer Vordienstzeiten 
ð Innerhalb der im Dienstvertrag festzulegenden Frist ist die für die jeweils entsprechende Einstufung 

notwendige Dienstprüfung erfolgreich abzulegen 
 

Qualifiziertes Anstellungserfordernis:  
Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule (HTL od. Gleichwertiges) mit Berufserfahrung 
 
Grundsätzliche Anstellungserfordernisse: 
• Volle Handlungsfähigkeit, Unbescholtenheit und einwandfreies Vorleben 
• Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit 
• Freude an der Arbeit mit Menschen, hohe Belastbarkeit, unternehmerisches Denken und 

Verantwortungsbewusstsein, besondere Genauigkeit sowie Diskretion 
• Österreichische bzw. EU-Staatsbürgerschaft 
• Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst 
• Leistungsbereitschaft und Bereitschaft zur Weiterbildung 
• Praxis in der Privatwirtschaft 
 
Zusätzlich erwünschte Qualifikationsmerkmale: 
Adobe InDesign/Lightroom/Photoshop, Erfahrung im Projektmanagement,  
Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen wäre vorteilhaft 
 
Schriftliche Bewerbungen sind unter Anschluss eines handgeschriebenen Lebenslaufes, eines Fotos und von 
Zeugnisabschriften bis spätestens am 31. Mai 2019 an das Marktgemeindeamt Heiligenkreuz am Waasen, AL 
Ing. Patrick Pichler zu richten. Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt. 
 

Die Bewerber werden zu einem Vorstellungsgespräch und Aufnahmetest eingeladen.  
         Der Bürgermeister: Franz Platzer 
 
 

Marktgemeindeamt:   Marktplatz 2, 8081 Heiligenkreuz am Waasen,  Tel.: 03134/2221-0, Fax: 03134/2221-16 
Parteienverkehr: Montag – Freitag 8-12 Uhr, Dienstag zusätzlich 14 – 19 Uhr 

Homepage:www.heiligenkreuz-waasen.gv.at  E-mail:gde@heiligenkreuz-waasen.gv.at App:”Daheim–die Service App” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zugestellt durch Post.at 
Amtliche Mitteilung  

 
 
 
 

Aktuelle  
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der Marktgemeinde 
Heiligenkreuz am Waasen 

Ausgabe Nr. 1/2025 vom 12.02.2025

Unser „Urgestein“ Katharina Felgitscher geborene Kötschler, Gastwirtin i.R. feierte ihren
100. Geburtstag. Herzliche Gratulation!

Bgm. Franz Platzer im Namen der Marktgemeinde, Frau Landeshauptmannstellvertreter Manuela KHOM
seitens des Landes Steiermark, sowie Martin Neuhold als Obmann-StV der Marktmusik gratulierten anlässlich 

der familiären Geburtstagsfeier im Gasthaus „Das Kötschler“.
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Kinderfasching des Kulturreferates der Marktgemeinde am 04.März 
 
Datei: Kinderfasching 2025_Kulturreferat 
 

MÜLLSÄUBERUNGSAKTION „Sauberes Heiligenkreuz & St.Ulrich“ am 28. März 
 
Die	  Marktgemeinde	  Heiligenkreuz/W.	  lädt	  zusammen	  mit	  der	  Berg-‐	  und	  Naturwacht	  auch	  heuer	  wieder	  die	  gesamte	  
Bevölkerung	  am	  Freitag,	  dem	  28.	  März	  2025,	  mit	  Beginn	  um	  16	  Uhr	   in	  beiden	  Ortsteilgemeinden	  zum	  alljährlichen	  
„Aktionstag	  Sauberes	  Heiligenkreuz	  –	  St.	  Ulrich/W.“	  zur	  aktiven	  Teilnahme	  ein.	  
	  

Treffpunkt:	  
- Ortsteilgemeinde	  Heiligenkreuz/W.:	  	   beim	  Altstoffsammelzentrum	  um	  16	  Uhr	  
- Ortsteilgemeinde	  St.	  Ulrich/W.:	  	   beim	  Rüsthaus	  um	  16	  Uhr	  

Zuteilung	  der	  Säuberungsabschnitte,	  Ausgabe	  von	  Müllsäcken	  usw.	  
Denken	  sie	  bitte	  an	  Warnwesten,	  Arbeitshandschuhe	  sowie	  festes	  Schuhwerk!	  
	  

Abschluss	  um	  ca.	  18:30	  Uhr	  mit	  gemütlicher	  Jause	  für	  alle	  freiwilligen	  Helfer!	  
	  

Alle	  am	  Frühjahrsputz	  Mitwirkenden	  nehmen	  an	  einem	  großen	  Gewinnspiel	  mit	  attraktiven	  Preisen	   teil.	  Einfach	  die	  
Gewinnkarte,	  die	  Sie	  mit	  Ihrem	  Müllsammelsack	  erhalten,	  ausfüllen	  und	  in	  Ihrer	  Gemeinde	  abgeben!	  
	  

Um	  zahlreiche	  und	   tatkräftige	  Mithilfe	  ALLER	  örtlichen	  Vereine	  und	  Bildungseinrichtungen,	   Institutionen	  und	  auch	  
Einzelpersonen	   wird	   im	   Namen	   der	   Marktgemeinde	   Heiligenkreuz	   am	   Waasen	   ersucht!	   Anmeldung	   bitte	   bis	  
Donnerstag,	  dem	  27.	  März	  2025	  im	  Marktgemeindeamt	  (TelNr.:	  2221-‐0).	  
	  

	  
	  

Grünschnittabfuhr – ab 31. März (in der KW 14) 
	  
	  
Der	  Baum-‐	  und	  Strauchschnitt	   (kein	   sonst.	  Abfall)	   aus	  dem	  Hausgartenbereich	  muss	  bis	  
Montag,	   31.03.2025	   –	   bis	   7	   Uhr	   direkt	   am	   Straßenrand	   so	   abgelagert	   sein,	   dass	   die	  
Abholung	  ab	  diesem	  Zeitpunkt	  mittels	  LKW-‐Kran	  möglich	  ist.	  
Haushaltsmengen	  bis	  5	  m³	  sind	  kostenfrei.	  Haushaltsmengen	  über	  5	  m³	  Baumschnitt	  aus	  
dem	  Bereich	  Landwirtschaft	  oder	  Gewerbe	  wird	  nur	  gegen	  Verrechnung	  (Lieferschein)	  –	  
je	   Kubikmeter	   á	   €	   7,00	   übernommen	   und	   ist	   gesondert	   im	   Marktgemeindeamt	  
anzumelden.	  Die	  Sammeltour	  startet	  am	  Montag,	  den	  31.03.	  -‐	  die	  Abholung	  erfolgt	  in	  der	  
KW	  14	  je	  nach	  Witterungsverhältnissen	  und	  anfallender	  Sammelmenge!	  
	  	  
Die	  Bevölkerung	   ist	  eingeladen,	  von	  dieser	  Strauchschnittsammlung	  regen	  Gebrauch	  zu	  machen,	  da	  das	  gesammelte	  
Material,	   wie	   auch	   in	   den	   vergangenen	   Jahren,	   einer	   geordneten	   Verwertung	   im	   Rahmen	   der	   Kompostierung	  
wiederverwertet	  wird.	  	  
	  
	  
	  

Zugestellt	  durch	  Post.at	  
Amtliche	  Mitteilung	  	  
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Die	  Bevölkerung	   ist	  eingeladen,	  von	  dieser	  Strauchschnittsammlung	  regen	  Gebrauch	  zu	  machen,	  da	  das	  gesammelte	  
Material,	   wie	   auch	   in	   den	   vergangenen	   Jahren,	   einer	   geordneten	   Verwertung	   im	   Rahmen	   der	   Kompostierung	  
wiederverwertet	  wird.	  	  
	  
	  
	  

Zugestellt	  durch	  Post.at	  
Amtliche	  Mitteilung	  	  

	  

	  
	  
	  

Aktuelle	  	  
Bürgerinformation	  
der	  Marktgemeinde	  
Heiligenkreuz	  am	  Waasen	  

Wahlsonntag, 23. März 2025  Wahlzeiten: jeweils von 7 - 12 Uhr

Wahllokale für die Bewohner der:
+ Ortsteilgemeinde Heiligenkreuz/W.: KPZ-Heiligenkreuz/W., Kirchenweg 4 (barrierefrei)
+ Ortsteilgemeinde St. Ulrich/W.: ...... Kinderhaus St.Ulrich/W., St. Ulrich/W. 117 (barrierefrei) 

Jeder Wähler bekommt in nächster Zeit, wie bereits bei den letzten Wahlen, eine amtliche Wahlinformation per Post zuge-
sandt. Dieses Schreiben ist bitte am Wahltag mitzubringen. Im Falle, dass Sie keine Informationskarte erhalten haben oder 
diese nicht mehr auffindbar ist, kann man natürlich trotzdem zur Wahl gehen.
Personen, die am Sonntag, dem 23. März 2025 nicht zur Wahl gehen können, haben die Möglichkeit eine Wahlkarte zu be-
antragen:
Wahlkarte:
Mit einer Wahlkarte können alle Personen ihre Stimme abgeben, die am Wahltag nicht in der Gemeinde aufhältig sind oder 
aus gesundheitlichen Gründen nicht innerhalb der vorgegebenen Wahlzeit ein Wahllokal aufsuchen können.
Wahlkarten können auf folgende Weise beantragt werden:
• Schriftlich: bis Mittwoch, 19. März 2025 mittels zugesandter Wählerinformationskarte oder über: www.wahlkartenantrag.at 
• Persönlich (nicht telefonisch!): bis Freitag, 21.März 2025, 12 Uhr im Marktgemeindeamt Heiligenkreuz/W. zu den Partei-

enverkehrszeiten
Briefwahlkarten müssen bis Sonntag, 23. März, 12 Uhr in einem Wahllokal der Marktgemeinde Heiligenkreuz/W. einlangen. 
Alle Wähler müssen sich vor der Stimmabgabe ausweisen können. Bitte bringen Sie ein Ausweisdokument (Führerschein, 
Reisepass, Personalausweis, Behindertenpass, …) und zeigen sie es unaufgefordert beim Eintritt in das Wahllokal her. 
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Die Strauchausgabe erfolgt am Samstag, 26. April 2025 
 im ASZ Heiligenkreuz/W., Leibnitzer Straße 19A von 9-11 Uhr. 

Die Aktion ist gültig, solange der Vorrat reicht! Die Sträucher sind vor Ort in bar zu bezahlen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Name: 

Adresse: 

Telefon: 

Ort, Datum: 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, die bestellten Stauden im 
Gemeindegebiet von Heiligenkreuz am Waasen zu pflanzen: 

 

Unterschrift: …………………………………………………………………………….. 

Bestellliste:  Art (Liter) Stück: 

Echtes Mädesüß (1,0)  

Großblütige Königskerze (1,0)  

Ochsenauge (1,0)  

Odermennig (1,0)  

Färberkamille (1,0)  

Gartensterndolde (1,0)  

Becherfarn (1,0)  

Silberkerze (1,0)  

Wald-Engelwurz (1,0)  

Bestellliste: Art (Liter) Stück: 

Alpen-Aster (0,5)  

Berg-Aster (0,5)  

Blutweiderich (0,5)  

Roter Fingerhut (1,0)  

Goldschafgarbe (0,5)  

Goldschopfaster (0,5)  

Herbstanemone (1,0)  

Johanniskraut (1,0)  

Wald-Geißbart (1,0)  

Mehr als ein Viertel aller bei uns vorkommenden Pflanzen sind nach 1492 zu uns gekommen. Viele 
davon sind wichtige Kulturpflanzen, die heute nicht mehr wegzudenken sind, wie etwa die Kartoffel oder 
die Tomate. Die meisten importierten Pflanzen bleiben dort, wo sie gepflanzt wurden, und machen keine 
Probleme. Einige breiten sich jedoch sehr stark aus. Sie verdrängen die heimische Pflanzenwelt und 
verursachen wirtschaftliche Schäden, weil sie z.B. Bachböschungen instabil machen, 
gesundheitsgefährdend sind oder weil ihre Entsorgung hohe Kosten verursacht. Wegen ihrer massiven 
Ausbreitungskraft werden sie „invasive Neophyten“ genannt. 

Es ist nicht verboten, invasive Neophyten im Garten zu haben. Wichtig ist aber ein verantwortungsvoller 
Umgang mit diesen Pflanzen, indem man ihre Ausbreitung in die freie Landschaft verhindert. Im Übrigen 
gibt es zahlreiche heimische oder naturschutzfachlich unproblematische Gartenpflanzen mit ähnlichen 
Farb- und Blüheigenschaften. 

Quelle: „NEOPHYTEN im Garten, Naturschutzbewusster Umgang mit problematischen Pflanzen“, Herausgeber: Magistrat der 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung Klima- und Umweltschutz, Bahnhofstraße 35, 9010 Klagenfurt am 
Wörthersee, 2020 

Jeder Bürger der Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen kann Alternativen zu invasiven Neophyten zu 
einem Preis von 4 € je Stück bestellen. Die Pflanzen befinden sich in Töpfen mit unterschiedlichem 
Volumen je nach Pflanzenart. 

Wir bitten Sie, umseitigen Bestellschein auszufüllen und bis 
19. März 2025 an die Marktgemeinde Heiligenkreuz am 
Waasen zu senden (Post, E-Mail: gde@heiligenkreuz-
waasen.gv.at oder persönlich). 

Die Strauchausgabe erfolgt am Samstag, 26. April 2025  
im ASZ Heiligenkreuz/W., Leibnitzer Straße 19A von 9-11 Uhr. 

 ALTERNATIVEN ZU INVASIVEN NEOPHYTEN 

© Foto: Manfred Richter 

 PFLANZAKTION 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima– und Energiefonds gefördert und im   
Rahmen des Programmes „Klimawandel-Anpassungs-Modellregion“ durchgeführt. 
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Regionale	  Energie	  Gemeinschaft	  St.	  Ulrich	  am	  Waasen:	  Vorteile	  von	  lokalem	  Sonnenstrom	  

Die	  Regionale	  Energie	  Gemeinschaft	  (REG)	  St.	  Ulrich	  am	  Waasen	  fördert	  eine	  nachhaltige	  und	  regionale	  
Energieversorgung,	  indem	  sie	  Bewohnern	  die	  Nutzung	  lokal	  erzeugten	  Sonnenstroms	  ermöglicht	  –	  ganz	  ohne	  
Anbieterwechsel.	  Die	  REG	  macht	  so	  eine	  ökologisch	  und	  wirtschaftlich	  attraktive	  Energieversorgung	  zugänglich.	  

Lokal	  erzeugter	  Sonnenstrom	  ohne	  Anbieterwechsel	  

Die	  REG	  organisiert	  die	  Anmeldung	  und	  Abrechnung	  des	  Sonnenstroms,	  wodurch	  den	  Teilnehmern	  kein	  
bürokratischer	  Aufwand	  entsteht.	  Sie	  behalten	  ihren	  bisherigen	  Stromanbieter;	  der	  REG-‐Sonnenstrom	  ergänzt	  
das	  Angebot	  ohne	  feste	  Bindung	  oder	  Mitgliedsbeiträge.	  Weil	  nur	  das	  regionale	  Netz	  genutzt	  wird,	  kommt	  es	  zu	  
Einsparungen	  bei	  den	  Netzgebühren.	  

Einsparpotenzial	  und	  individuelle	  Vorteile	  

Die	  Wirtschaftlichkeit	  der	  Teilnahme	  hängt	  von	  Faktoren	  wie	  Jahresverbrauch	  und	  Arbeitspreis	  ab.	  Hohe	  
Verbrauchswerte,	  etwa	  durch	  Wärmepumpen	  oder	  Elektroautos,	  steigern	  die	  Einsparungen.	  Interessierte	  
können	  ihre	  möglichen	  Vorteile	  vom	  Verein	  berechnen	  lassen.	  

Technische	  Voraussetzungen	  und	  einfache	  Abwicklung	  

Damit	  der	  regionale	  Sonnenstrom	  effizient	  genutzt	  werden	  kann,	  sind	  ein	  paar	  technische	  Voraussetzungen	  zu	  
beachten,	  die	  jedoch	  leicht	  erfüllt	  werden	  können:	  

•	  E-‐Netze	  Steiermark	  
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Regionale Energie Gemeinschaft St. Ulrich am Waasen: Vorteile von lokalem Sonnenstrom
Die Regionale Energie Gemeinschaft (REG) St. Ulrich am Waasen fördert eine nachhaltige und regionale Energieversor-
gung, indem sie Bewohnern die Nutzung lokal erzeugten Sonnenstroms ermöglicht – ganz ohne Anbieterwechsel. Die REG 
macht so eine ökologisch und wirtschaftlich attraktive Energieversorgung zugänglich.

Lokal erzeugter Sonnenstrom ohne Anbieterwechsel
Die REG organisiert die Anmeldung und Abrechnung des Sonnenstroms, wodurch den Teilnehmern kein bürokratischer Auf-
wand entsteht. Sie behalten ihren bisherigen Stromanbieter; der REG-Sonnenstrom ergänzt das Angebot ohne feste Bindung 
oder Mitgliedsbeiträge. Weil nur das regionale Netz genutzt wird, kommt es zu Einsparungen bei den Netzgebühren.

Einsparpotenzial und individuelle Vorteile
Die Wirtschaftlichkeit der Teilnahme hängt von Faktoren wie Jahresverbrauch und Arbeitspreis ab. Hohe Verbrauchswerte, 
etwa durch Wärmepumpen oder Elektroautos, steigern die Einsparungen. Interessierte können ihre möglichen Vorteile vom 
Verein berechnen lassen.

Technische Voraussetzungen und einfache Abwicklung
Damit der regionale Sonnenstrom effizient genutzt werden kann, sind ein paar technische Voraussetzungen zu beachten, die 
jedoch leicht erfüllt werden können:
 •  E-Netze Steiermark
 •  Smartmeter
 •  Versorgung durch das Umspannwerk E 310055-UM 11. 
Interessierte können diese Voraussetzung durch eine Abfrage ihres Zählpunkts schnell selbst überprüfen
(https://portal.e-netze.at/nahbereich).
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Heizkostenzuschuss - Land Steiermark - 2. Erinnerung

Veranstaltungen / Termine - Februar/März 2025

	   Seite	  2	  

Pflanzaktion – Alternativen zu invasiven Neophyten – KLAR-Stiefingtal 
	  

Datei	  im	  Anhang	  mit	  Bestellformular	  einfügen	  –	  Anordnung,	  wie	  am	  besten	  umsetzbar….	  

Allgemeine Information zur Gemeinderatswahl 2025 
 

Wahlsonntag, 23. März 2025  Wahlzeiten: jeweils von 7 - 12 Uhr 
 
Wahllokale für die Bewohner der: 
Ø Ortsteilgemeinde Heiligenkreuz/W.: KPZ-Heiligenkreuz/W., Kirchenweg 4 (barrierefrei) 
Ø Ortsteilgemeinde St. Ulrich/W.: ...... Kinderhaus St.Ulrich/W., St. Ulrich/W. 117 (barrierefrei)  

 
Jeder Wähler bekommt in nächster Zeit, wie bereits bei den letzten Wahlen, eine amtliche Wahlinformation per Post zugesandt. 
Dieses Schreiben ist bitte beim Wahltag mitzubringen. Im Falle, dass Sie keine Informationskarte erhalten haben oder diese 
nicht mehr auffindbar ist, kann man natürlich trotzdem zur Wahl gehen. 
Personen, die am Sonntag, dem 23. März 2025 nicht zur Wahl gehen können, haben die Möglichkeit eine Wahlkarte zu 
beantragen: 
Wahlkarte: 
Mit einer Wahlkarte können alle Personen ihre Stimme abgeben, die am Wahltag nicht in der Gemeinde aufhältig sind oder aus 
gesundheitlichen Gründen nicht innerhalb der vorgegebenen Wahlzeit ein Wahllokal aufsuchen können. 
Wahlkarten können auf folgende Weise beantragt werden: 
• Schriftlich: bis Mittwoch, 19. März 2025 mittels zugesandter Wählerinformationskarte oder über: 

www.wahlkartenantrag.at  
• Persönlich (nicht telefonisch!): bis Freitag, 21.März 2025, 12 Uhr im Marktgemeindeamt Heiligenkreuz/W. zu den 

Parteienverkehrszeiten 

Briefwahlkarten müssen bis Sonntag, 23. März, 12 Uhr in einem Wahllokal der Marktgemeinde Heiligenkreuz/W. einlangen.  
Alle Wähler müssen sich vor der Stimmabgabe ausweisen können. Bitte bringen Sie ein Ausweisdokument (Führerschein, 
Reisepass, Personalausweis, Behindertenpass, …) und zeigen sie es unaufgefordert beim Eintritt in das Wahllokal her.  

 
 

HEIZKOSTENZUSCHUSS - Land Steiermark – 2.Erinnerung 
	  

Der	   Heizkostenzuschuss	   kann	   noch	   bis	   28.	   Februar	   2025	   im	   Marktgemeindeamt	   beantragt	   werden.	   Die	   Höhe	   des	  
Zuschusses	  beträgt	  für	  alle	  Heizungsanlagen	  €	  340,-‐-‐.	  	  
	  

Regionale Energie Gemeinschaft St.Ulrich am Waasen informiert	  
	  
Datei	  mit	  ca.	  1,5	  Seiten	  einfügen…	  
	  

Musikschule Heiligenkreuz am Waasen – „Steirisch aufg’spielt!“ 
	  

Datei	  –	  1	  Seite	  einfügen	  –	  bei	  Platzmangel	  auf	  ½	  Seite	  reduzieren…	  
	  

IN KÜRZE 
 

Datei:	  Perbel	  Teppicherzeugung	  
	  

VERANSTALTUNGEN / TERMINE  - Febr/März 2025 
	  

Datum	   Beginn	   Veranstaltung	   Veranstalter	  
Sa	  01.03.	   20:00	   Jugendball	   Kath.	  Jugend	  	  
Di	  04.03.	   14:00	   Kinderfasching	  im	  KPZ	   Kulturreferat	  
Fr	  07.03.	   18:00	   Volksmusikabend	  beim	  Lippizanerfranzl	   Musikschule	  Heiligenkreuz/W.	  
Sa	  08.03.	   13:00	   Preisschnapsen	  der	  Marktmusik	   Gemeindesaal	  Pirching/Tr	  
Sa	  15.03.	   19:00	   Soko	  Dixie	  –	  Das	  Kötschler	   KulturWaasen	  
Fr	  21.03.	   19:00	   Vortrag	  „Wlasak“	  im	  KPZ	   Kath.Bildungswerk	  
Fr	  28.03.	   16:00	   Aktion	  Sauberes	  Heiligenkreuz	  &	  St.Ulrich	   Marktgemeinde	  	  
Mo	  31.03.	   KW	  14	   Grünschnittabfuhr	   Marktgemeinde	  

In Kürze

Die technischen Anforderungen sind somit einfach zu erfüllen, und die REG unterstützt neue Mitglieder bei allen notwen-
digen Schritten zur Umsetzung und Aktivierung. Die Nutzung des Sonnenstroms ist auch ohne eigene Photovoltaikanlage 
möglich.

Nachhaltigkeit und regionale Stärkung
Mit der Regionalen Energiegemeinschaft (REG) St. Ulrich investieren Sie nicht nur in eine umweltfreundliche, sondern auch 
in eine lokale Zukunft: Jede lokal erzeugte Kilowattstunde macht uns unabhängiger und stärkt das Gemeinschaftsgefühl in 
der Region. Auch wenn Sie keine eigene Anlage besitzen, profitieren Sie durch die solidarische Verteilung von Überschüssen 
privater Anlagen.

Die REG St. Ulrich bietet Ihnen eine innovative, nachhaltige Lösung für die Region und lädt Sie 
herzlich ein, Teil dieser Bewegung zu werden.                           

Kontaktieren Sie uns gerne für mehr Informationen unter:  reg.st.ulrich@gmx.at
REG St. Ulrich am Waasen  

Hans Peter Reisenhofer • 8081 Hlg. Kreuz am Waasen • Aschnull 70 • Tel: 069917834133
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Pflanzaktion – Alternativen zu invasiven Neophyten – KLAR-Stiefingtal 
	  

Datei	  im	  Anhang	  mit	  Bestellformular	  einfügen	  –	  Anordnung,	  wie	  am	  besten	  umsetzbar….	  

Allgemeine Information zur Gemeinderatswahl 2025 
 

Wahlsonntag, 23. März 2025  Wahlzeiten: jeweils von 7 - 12 Uhr 
 
Wahllokale für die Bewohner der: 
Ø Ortsteilgemeinde Heiligenkreuz/W.: KPZ-Heiligenkreuz/W., Kirchenweg 4 (barrierefrei) 
Ø Ortsteilgemeinde St. Ulrich/W.: ...... Kinderhaus St.Ulrich/W., St. Ulrich/W. 117 (barrierefrei)  

 
Jeder Wähler bekommt in nächster Zeit, wie bereits bei den letzten Wahlen, eine amtliche Wahlinformation per Post zugesandt. 
Dieses Schreiben ist bitte beim Wahltag mitzubringen. Im Falle, dass Sie keine Informationskarte erhalten haben oder diese 
nicht mehr auffindbar ist, kann man natürlich trotzdem zur Wahl gehen. 
Personen, die am Sonntag, dem 23. März 2025 nicht zur Wahl gehen können, haben die Möglichkeit eine Wahlkarte zu 
beantragen: 
Wahlkarte: 
Mit einer Wahlkarte können alle Personen ihre Stimme abgeben, die am Wahltag nicht in der Gemeinde aufhältig sind oder aus 
gesundheitlichen Gründen nicht innerhalb der vorgegebenen Wahlzeit ein Wahllokal aufsuchen können. 
Wahlkarten können auf folgende Weise beantragt werden: 
• Schriftlich: bis Mittwoch, 19. März 2025 mittels zugesandter Wählerinformationskarte oder über: 

www.wahlkartenantrag.at  
• Persönlich (nicht telefonisch!): bis Freitag, 21.März 2025, 12 Uhr im Marktgemeindeamt Heiligenkreuz/W. zu den 

Parteienverkehrszeiten 

Briefwahlkarten müssen bis Sonntag, 23. März, 12 Uhr in einem Wahllokal der Marktgemeinde Heiligenkreuz/W. einlangen.  
Alle Wähler müssen sich vor der Stimmabgabe ausweisen können. Bitte bringen Sie ein Ausweisdokument (Führerschein, 
Reisepass, Personalausweis, Behindertenpass, …) und zeigen sie es unaufgefordert beim Eintritt in das Wahllokal her.  

 
 

HEIZKOSTENZUSCHUSS - Land Steiermark – 2.Erinnerung 
	  

Der	   Heizkostenzuschuss	   kann	   noch	   bis	   28.	   Februar	   2025	   im	   Marktgemeindeamt	   beantragt	   werden.	   Die	   Höhe	   des	  
Zuschusses	  beträgt	  für	  alle	  Heizungsanlagen	  €	  340,-‐-‐.	  	  
	  

Regionale Energie Gemeinschaft St.Ulrich am Waasen informiert	  
	  
Datei	  mit	  ca.	  1,5	  Seiten	  einfügen…	  
	  

Musikschule Heiligenkreuz am Waasen – „Steirisch aufg’spielt!“ 
	  

Datei	  –	  1	  Seite	  einfügen	  –	  bei	  Platzmangel	  auf	  ½	  Seite	  reduzieren…	  
	  

IN KÜRZE 
 

Datei:	  Perbel	  Teppicherzeugung	  
	  

VERANSTALTUNGEN / TERMINE  - Febr/März 2025 
	  

Datum	   Beginn	   Veranstaltung	   Veranstalter	  
Sa	  01.03.	   20:00	   Jugendball	   Kath.	  Jugend	  	  
Di	  04.03.	   14:00	   Kinderfasching	  im	  KPZ	   Kulturreferat	  
Fr	  07.03.	   18:00	   Volksmusikabend	  beim	  Lippizanerfranzl	   Musikschule	  Heiligenkreuz/W.	  
Sa	  08.03.	   13:00	   Preisschnapsen	  der	  Marktmusik	   Gemeindesaal	  Pirching/Tr	  
Sa	  15.03.	   19:00	   Soko	  Dixie	  –	  Das	  Kötschler	   KulturWaasen	  
Fr	  21.03.	   19:00	   Vortrag	  „Wlasak“	  im	  KPZ	   Kath.Bildungswerk	  
Fr	  28.03.	   16:00	   Aktion	  Sauberes	  Heiligenkreuz	  &	  St.Ulrich	   Marktgemeinde	  	  
Mo	  31.03.	   KW	  14	   Grünschnittabfuhr	   Marktgemeinde	  

im KPZ
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Einladung zur 

Foto – und Video Präsentation 

Von Spitzbergen bis Südafrika 2024 
 

     

   

 

 

Wann:  02. März 2025      14.30 Uhr 

Wo:  Feuerwehrhaus St. Ulrich am Waasen 

Kontakt: Gottfried Archan 

   0664 6400811  oder ar.go@aon.at 

NACHT
Mittelalterliche

1 .MÄRZ 2025

JUGENDBALL  

EINLASS

19:30

POLONAISE

20:30

KPZ HEILIGENKREUZ AM WAASEN

VVK: 5€
 AK: 7€

SOKO DIXIE

KulturWaasen präsentiert

15.3.2025, GASTHAUS "DAS KÖTSCHLER"
HEILIGENKREUZ AM WAASEN

VVK: 20€ AK: 25€
Einlass 18:00
Beginn 19:00

Karten erhältlich bei
Trafik Fröhlich

Kartenreservierung:
kulturwaasen@gmail.com

Wir bitten von Kranz- und Blumenspenden
Abstand zu nehmen

"LEICHPLOTTN"
TRAUERMUSIK VON NEW ORLEANS BIS FEHRING



Unbenannt-1   1 20.01.25   10:53
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Gratis Eintritt
tolle Preise

Mal- und Bastelecke

im KPZ-Heiligenkreuz/W.
Beginn: 14 Uhr (bis ca. 17 Uhr)

am Faschingdienstag,

heuer mit 

Gratiskrapfen

Auf Euer Kommen freut sich das
Kulturreferat der Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen

Magic JuniorMr.

4. März 2025


